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Forderung beschlossen:  
 

50,00 € Sockelbetrag plus 3 % 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

im Jahre 2011 steht in Hessen, wie auch in allen anderen Bundesländern, eine Tarif- und Besoldungsrunde 

an. Die im Zusammenhang mit der Einführung des TV-H vereinbarte Einkommensentwicklung endet 2010, 

ab 2011 kann neu verhandelt werden. Zu diesem Zweck haben wir auch fristgerecht die Einkommensta-

rifverträge gekündigt. Ende September haben wir in einer landesbezirklichen Auftaktveranstaltung den 

„Startschuss“ für die Mitgliederdiskussion gegeben. Anfang Dezember haben unsere Gremien die hessi-

sche Forderung als Beitrag zur Diskussion auf Bundesebene beschlossen. Das letzte Wort hatte die Bun-

destarifkommission für den öffentlichen Dienst. Sie hat am 14.12.2010 im Wesentlichen beschlossen, dass 

die Entgelte zunächst um 50,00 € Sockelbetrag und anschließend um 3 % erhöht werden. Daneben wur-

den einige weitere Forderungspunkte beschlossen, die wir insgesamt auch formell dem Hessischen In-

nenminister Boris Rhein (CDU) als Verhandlungsführer der Landesregierung mitgeteilt haben. Die Ver-

handlungen beginnen am 11.02.2011 in Wiesbaden.  

 
Die Forderungen im Detail: 

 
Lfd. Nr. Art Forderung 

01. Einkommen Erhöhung der Tabellenwerte um 50,00 € als Sockelbetrag sowie  

anschließend um 3 %. 

02. Laufzeit 14 Monate (01.01.2011 bis 29.02.2012) 

03. Auszubildende  

(BBiG & Pflege)  

sowie Praktikantinnen und 

Praktikanten 

Die Einkommensforderung von 50,00 € plus 3 % erstreckt sich auch auf 

diesen Personenkreis. § 19 TVA-H BBiG ist bei gleichzeitiger Verlänge-

rung seiner bisherigen Geltungsdauer von einem Jahr erneut zu verein-

baren. Ziel ist es, eine verbindliche Regelung zur Übernahme für die 

Dauer von mindestens 24 Monaten zu schaffen. 

04. Beamtinnen & Beamte, 

Anwärterinnen und Anwär-

ter, Versorgungsempfänger 

Zeit- und inhaltsgleiche Übertragung auf die Beamtinnen und Beamten 

bzw.  Anwärterinnen und Anwärter. In diesem Rahmen ist auch eine 

Verkürzung und Vereinheitlichung der regelmäßigen, wöchentlichen 

Arbeitszeit auf 40 Stunden in der Woche vorzunehmen. 

05. Fristen für die  

Bewährungsaufstiege etc. 

In Abhängigkeit von der Laufzeit des Tarifvertrages sind die Termine, zu 

denen ein begonnener Bewährungs- oder Fallgruppenaufstieg vollzogen 

sein muss, zu verlängern (z. Zt. 31.12.2011; § 8 Abs. 2 Satz 1, 2. Spiegel-

strich, Abs. 3 TVÜ-H). Die Verlängerung der Fristen ist als Vorteilsrege-

lung für Mitglieder der vertragschließenden Gewerkschaften auszuge-

stalten. 
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Lfd. Nr. Art Forderung 

06. Gefahrenzulage Für die Beschäftigten der Straßenbauverwaltung ist eine Gefahrenzu-

lage von 50,00 € mtl. zu vereinbaren. 

07. Tarifpflege Es ist ein Verfahren zur regelmäßigen „Tarifpflege“ zu vereinbaren. 

Zunächst sollen dabei unter anderem folgende Punkte vereinbart  

werden: 

 

a) Klarstellung, dass sich die Teilanrechnung des Referendariats auf die 

Stufenlaufzeit in § 44 Nr. 2a TV-H auch auf einen Arbeitgeberwech-

sel (§ 16 Abs. 2 und 2a TV-H) bezieht. 

 

b) Einbeziehung der künstlerischen Lehrkräfte an Kunst- und Musik-

schulen sowie der wissenschaftlichen Hilfskräfte in den personellen  

Geltungsbereich des TV-H. 

 

c) Einschränkung der Anwendung der gesetzlichen Befristungsmög-

lichkeiten. 

 

d) Klarstellung des personellen Geltungsbereichs des TV-H im Bereich 

von Theater und Bühnen. 

 
Beispiel für eine Erhöhung: 
 
EG 8, Stufe 4 (Stand: 01.03.2010): 
 2.543,35 €  
+ 50,00 € (Sockelbetrag) 
= 2.593,36 €  
+ 3 % = 77,80 € (Erhöhungsbetrag) 

 2.671,16 €  
 
Damit beträgt der Unterschied zwischen altem 
und neuem Entgelt 127,80 € Brutto. Dies ent-
spräche einer Erhöhung um 5,02 % (= Gesamtvo-
lumen). 
Zu beachten ist, dass sich die Mehrheit der Lan-
desbeschäftigten derzeit noch in einer individuel-
len Zwischen- bzw. Endstufe befindet. Der auto-
matische Stufenaufstieg erfolgt mit Wirkung zum 
01.01.2012 (§ 6 Abs. 1 Satz 4 TVÜ-H). 
 

Für wen wird verhandelt? 
 
Von den Forderungen sind in Hessen betroffen: 
 

 33.100 Beschäftigte der hessischen Landes-
verwaltung, 

 3.700 Beschäftigte der Johann-Wolfgang-
Goethe-Universität Frankfurt a. M., 

 3.550 Beschäftigten der Uniklinik Frankfurt 
a. M., 

 3.900 Beschäftigte der Technischen Universi-
tät Darmstadt sowie, 

 106.00 Beamtinnen und Beamten des Lan-
des, der kommunalen Verwaltungen sowie 
der Deutschen Rentenversicherung Hessen.

 
Jetzt gilt es, sich auf die kommenden Auseinandersetzungen vorzubereiten! 

Uns wird in den Verhandlungen nichts geschenkt werden 
 

Zuvor wünschen wir jedoch unseren Mitgliedern sowie allen  
Beschäftigten ein geruhsames Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 

in das neue Jahr! 
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